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(3) Die Staatsanwaltschaft ist auch für die Erle-
digung von Rechtshilfeersuchen in- und ausländischer
Justizbehörden zuständig, soweit im Einzelnen nichts
anderes bestimmt wird.

IdF BGBl I 2004/19 und I 2007/93

Anm.  Die Staatsanwaltschaft leitet das Ermittlungsver-
fahren in rechtlicher Hinsicht und hat hinsichtlich der Offizi-
aldelikte grundsätzlich ein Anklagemonopol (s aber § 72).

Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von
Wirtschaftsstrafsachen und Korruption (WKStA)

§ 20a. (1) Der WKStA obliegt für das gesamte
Bundesgebiet die Leitung des Ermittlungsverfahrens,
dessen Beendigung im Sinne des 10. und 11. Haupt-
stücks sowie die Einbringung der Anklage und deren
Vertretung im Hauptverfahren und im Verfahren vor
dem Oberlandesgericht wegen folgender Vergehen
oder Verbrechen:

1. Veruntreuung, schwerer oder gewerbsmäßig
schwerer Betrug, betrügerischer Datenverarbeitungs-
missbrauch, Untreue, Förderungsmissbrauch und be-
trügerische Krida, ausgabenseitiger Betrug zum Nach-
teil der finanziellen Interessen der Europäischen
Union und missbräuchliche Verwendung von Mitteln
und Vermögenswerten zum Nachteil der finanziellen
Interessen der Europäischen Union soweit auf Grund
bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass der durch
die Tat herbeigeführte Schaden 5000000 Euro über-
steigt oder sich der Vorsatz darauf erstreckt (§ 133
Abs. 2 zweiter Fall, § 147 Abs. 3, § 148 zweiter Fall,
§ 148a Abs. 2 zweiter Fall, § 153 Abs. 3 zweiter Fall,
153b Abs. 4, 156 Abs. 2 168c Abs. 4 und § 168d Abs. 3
StGB);
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2. Betrügerisches Anmelden zur Sozialversiche-
rung oder Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungs-
kasse, soweit auf Grund bestimmter Tatsachen anzu-
nehmen ist, dass das Ausmaß der vorenthaltenen Bei-
träge oder Zuschläge 5000000 Euro übersteigt oder
sich der Vorsatz darauf erstreckt (§ 153d Abs. 2 und 3
StGB) und Organisierte Schwarzarbeit (§ 153e StGB);

3. Grob fahrlässige Beeinträchtigung von Gläu-
bigerinteressen gemäß § 159 Abs. 4 StGB, in den Fäl-
len des § 159 Abs. 4 Z 1 und 2 StGB jedoch nur, soweit
auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist,
dass der Befriedigungsausfall 5000000 Euro über-
steigt;

4. Ketten- oder Pyramidenspiele gemäß § 168a
Abs. 2 StGB;

5. Geschenkannahme durch Machthaber (§ 153a
StGB), wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei
Vergabeverfahren (§ 168b StGB) und soweit auf
Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass die
Tat in Bezug auf einen 3000 Euro übersteigenden
Wert des Vorteils begangen wurde oder sich der
Vorsatz darauf erstreckt, strafbare Verletzungen der
Amtspflicht, Korruption und verwandte strafbare
Handlungen nach den §§ 304 bis 309 StGB;

6. Unvertretbare Darstellung wesentlicher In-
formationen über bestimmte Verbände (§ 163a StGB)
und unvertretbare Berichte von Prüfern bestimmter
Verbände (§ 163b StGB) sowie Vergehen nach dem
Immobilien-Investmentfondsgesetz, BGBl. I Nr. 80/
2003, Investmentfondsgesetz 2011, BGBl. I Nr. 77/
2011, Kapitalmarktgesetz, BGBl. Nr. 625/1991, jeweils
jedoch nur soweit die betroffene Gesellschaft über ein
Stammkapital von zumindest 5000000 Euro oder über
mehr als 2000 Beschäftigte verfügt, sowie Straftaten
nach dem BörseG 2018, BGBl. Nr. 107/2017, nach dem
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ElWOG 2010, BGBl. I Nr. 110/2010 und dem GWG
2011, BGBl. I Nr. 107/2011;

7. in die Zuständigkeit der Gerichte fallende
Finanzvergehen, soweit auf Grund bestimmter Tat-
sachen anzunehmen ist, dass der strafbestimmende
Wertbetrag 5000000 Euro übersteigt oder sich der
Vorsatz darauf erstreckt;

8. Geldwäscherei (§ 165 StGB), soweit die Ver-
mögensbestandteile aus einer in den vorstehenden
Ziffern genannten Straftat herrühren;

9. Kriminelle Vereinigung oder kriminelle Orga-
nisation (§§ 278 und 278a StGB), soweit die Vereini-
gung oder Organisation auf die Begehung einer in den
vorstehenden Ziffern genannten Straftaten ausgerich-
tet ist.

(2) Ermittlungsverfahren wegen der in Abs. 1
Z 5 und in § 20b Abs. 3 erwähnten Straftaten und mit
diesen in Zusammenhang stehende Straftaten nach
Abs. 1 Z 8 und 9 hat die WKStA nach den Bestimmun-
gen dieses Bundesgesetzes in Zusammenarbeit mit
dem Bundesamt zur Korruptionsprävention und Kor-
ruptionsbekämpfung zu führen, es sei denn, dass des-
sen Organe nicht rechtzeitig einschreiten können, das
Bundesamt die Ermittlungen einer anderen kriminal-
polizeilichen Behörde oder Dienststelle übertragen
hat oder sonst ein wichtiger Grund vorliegt, Anord-
nungen an andere kriminalpolizeiliche Behörden oder
Dienststellen zu richten.

(3) Wegen der in Abs. 1 erwähnten Straftaten
ist die WKStA auch für ausländische Ersuchen um
Rechtshilfe und Übernahme der Strafverfolgung nach
dem IV. Hauptstück und § 60 ARHG, BGBl. Nr. 529/
1979, die Anerkennung und Vollstreckung justizieller
Entscheidungen nach § 1 Abs. 1 Z 1 lit. b und lit. h
EU-JZG, BGBl. I Nr. 36/2004, und die Rechtshilfe in
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Strafsachen nach § 1 Abs. 1 Z 2 EU-JZG sowie ent-
sprechende ausländische Ersuchen nach zwischen-
staatlichen Übereinkommen zuständig. Sie ist zentrale
nationale Verbindungsstelle gegenüber OLAF und
Eurojust, soweit Verfahren wegen derartiger Straf-
taten betroffen sind.

(4) In den Fällen des Zusammenhangs mit in
Abs. 1 erwähnten Straftaten hat die WKStA gemäß
den §§ 25a, 26 und 27 vorzugehen. Hinsichtlich ande-
rer Taten hat die WKStA das Verfahren zu trennen
und der danach zuständigen Staatsanwaltschaft abzu-
treten, soweit ihre Zuständigkeit nicht gemäß § 20b
begründet wäre; darüber hinaus kann die WKStA auf
diese Weise vorgehen, wenn das Verfahren wegen der
ihre Zuständigkeit begründenden Straftaten beendet
wird.

Eingefügt durch BGBl I 2007/109, idF BGBl I 2009/98,
I 2010/108, I 2011/67, I 2012/29, 61, I 2013/195, I 2015/34, 112,
I 2016/26, 121, I 2018/28 und I 2019/111

§ 20b. (1) Soweit zur wirksamen und zügi-
gen Führung von Wirtschaftsstrafsachen besondere
Kenntnisse des Wirtschaftslebens oder Erfahrungen
mit solchen Verfahren erforderlich erscheinen, kann
die WKStA eine Wirtschaftsstrafsache der zuständi-
gen Staatsanwaltschaft abnehmen und diese an sich
ziehen.

(2) Wirtschaftsstrafsachen in diesem Sinn sind
Verfahren wegen strafbarer Handlungen gegen frem-
des Vermögen im Zusammenhang mit unternehmeri-
scher Tätigkeit, die durch ihren Umfang oder die
Komplexität oder die Vielzahl der Beteiligten des Ver-
fahrens, die involvierten Wirtschaftskreise oder das
besondere öffentliche Interesse an der Aufklärung der
zu untersuchenden Sachverhalte gekennzeichnet sind.
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(3) Die WKStA kann nach Abs. 1 auch Verfah-
ren wegen §§ 302 und 304 bis 309 StGB, soweit die Tat
in Bezug auf einen 3000 Euro nicht übersteigenden
Wert des Vorteils begangen wurde, an sich ziehen,
an denen wegen der Bedeutung der aufzuklärenden
Straftat oder der Person des Tatverdächtigen ein be-
sonderes öffentliches Interesse besteht.

(4) Die Staatsanwaltschaften haben der WKStA
unverzüglich über anhängige Verfahren nach den vor-
stehenden Absätzen zu berichten, die von ihr effizien-
ter und zügiger geführt werden könnten. Bis zur Ent-
scheidung der WKStA haben sie ungeachtet dessen
die erforderlichen Anordnungen zu treffen.

Eingefügt durch BGBl I 2010/108, idF BGBl I 2011/67
und I 2012/61

Oberstaatsanwaltschaft
§ 21. (1) Die Oberstaatsanwaltschaft wirkt an

allen Strafverfahren vor dem Oberlandesgericht mit
und beteiligt sich an allen Verhandlungen vor diesem.

(2) Die Oberstaatsanwaltschaft führt die Auf-
sicht über die ihr unterstellten Staatsanwaltschaften
und ist berechtigt, sich an jedem Verfahren in ihrem
Zuständigkeitsbereich unmittelbar zu beteiligen. Im
Einzelfall kann sie die Aufgaben und Befugnisse einer
Staatsanwaltschaft übernehmen.

IdF BGBl I 2004/19

Anm.  Zum Devolutionsrecht s § 2 Abs 2 StAG.

Generalprokuratur
§ 22. Die Generalprokuratur wirkt an allen

Strafverfahren des Obersten Gerichtshofs mit. Dabei
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schreitet sie nicht als Anklagebehörde ein; sie vertritt
die Interessen des Staates in der Rechtspflege.

IdF BGBl I 2004/19

Anm.  Die Generalprokuratur ist eine staatsanwalt-
schaftliche, aber keine Anklagebehörde.

Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes
§ 23. (1) Die Generalprokuratur kann von Amts

wegen oder im Auftrag des Bundesministers für Justiz
gegen Urteile der Strafgerichte, die auf einer Verlet-
zung oder unrichtigen Anwendung des Gesetzes beru-
hen, sowie gegen jeden gesetzwidrigen Beschluss oder
Vorgang eines Strafgerichts Nichtigkeitsbeschwerde
zur Wahrung des Gesetzes erheben, und zwar auch
nach Rechtskraft der Entscheidung sowie dann, wenn
die berechtigten Personen in der gesetzlichen Frist
von einem Rechtsmittel oder Rechtsbehelf keinen
Gebrauch gemacht haben.

(1a) Auf Anregung des Rechtschutzbeauftrag-
ten kann die Generalprokuratur gegen die gesetz-
widrige Durchführung einer Zwangsmaßnahme durch
die Kriminalpolizei oder die gesetzwidrige Anordnung
einer Zwangsmaßnahme sowie eine Entscheidung der
Staatsanwaltschaft über die Beendigung des Ermitt-
lungsverfahrens Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung
des Gesetzes erheben, sofern die zur Einbringung von
Rechtsbehelfen Berechtigten einen solchen Rechts-
behelf nicht eingebracht haben oder ein solcher Be-
rechtigter nicht ermittelt werden konnte.

(2) Die Staatsanwaltschaften haben Fälle, in
denen sie eine Beschwerde für erforderlich halten,
von Amts wegen den Oberstaatsanwaltschaften vorzu-
legen; diese entscheiden, ob die Fälle an die General-

23

9783214131845 
Strafprozessordnung StPO | 25 
Helene Bachner-Foregger, Alice Sadoghi 
MANZ Verlag Wien

Jetzt bestellen

https://shop.manz.at/shop/products/9783214131845


§§ 24, 25

48

prokuratur weiter zu leiten sind. Im Übrigen ist jeder-
mann berechtigt, die Erhebung einer Nichtigkeits-
beschwerde zur Wahrung des Gesetzes anzuregen.

IdF BGBl I 2004/19 und I 2010/108

Anm.  I.  Die Generalprokuratur muss im Auftrag des
BMJ Nichtigkeitsbeschwerden zur Wahrung des Gesetzes
erheben; sonst steht die Erhebung solcher Beschwerden im
pflichtgebundenen Ermessen.

II.  Nach Abs 2 sind die Staatsanwaltschaften verpflich-
tet, nicht mehr anfechtbare, rechts- bzw gesetzeswidrige ge-
richtliche Entscheidungen der Oberstaatsanwaltschaft vorzu-
legen.

III.  Siehe §§ 292, 362, 363a Abs 2.

Stellungnahmen von Staatsanwaltschaften
§ 24. Nimmt eine Staatsanwaltschaft bei einem

Rechtsmittelgericht zu einem Rechtsmittel oder
Rechtsbehelf Stellung, so hat das Gericht diese Stel-
lungnahme dem gegnerischen Beteiligten zur Äuße-
rung binnen einer angemessen festzusetzenden Frist
zuzustellen. Diese Zustellung kann unterbleiben,
wenn die Staatsanwaltschaft lediglich zu Gunsten die-
ses Beteiligten Stellung nimmt.

IdF BGBl I 2004/19

Anm.  Die Bestimmung dient der Wahrung des recht-
lichen Gehörs (§ 6) nicht nur des Beschuldigten (Angeklag-
ten, Betroffenen), sondern aller gegnerischen Beteiligten.

Örtliche Zuständigkeit
§ 25. (1) Für das Ermittlungsverfahren ist die

Staatsanwaltschaft zuständig, in deren Sprengel die
Straftat ausgeführt wurde oder ausgeführt werden
sollte. Liegt dieser Ort im Ausland oder kann er nicht

24
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festgestellt werden, so ist der Ort maßgebend, an dem
der Erfolg eingetreten ist oder eintreten hätte sollen.

(2) Wenn und solange eine Zuständigkeit nach
Abs. 1 nicht festgestellt werden kann, hat die Staats-
anwaltschaft das Ermittlungsverfahren zu führen, in
deren Sprengel der Beschuldigte seinen Wohnsitz
oder Aufenthalt hat oder zuletzt hatte, fehlt es an
einem solchen Ort, die Staatsanwaltschaft, in deren
Sprengel der Beschuldigte betreten wurde.

(3) Die Staatsanwaltschaft, die zuerst von einer
Straftat, die der inländischen Gerichtsbarkeit unter-
liegt, Kenntnis erlangt, hat das Ermittlungsverfahren
so lange zu führen, bis die Zuständigkeit einer anderen
Staatsanwaltschaft nach Abs. 1 oder 2 festgestellt wer-
den kann.

(4) Ergibt sich keine Zuständigkeit nach den
Abs. 1 bis 3, so hat die Generalprokuratur zu bestim-
men, welche Staatsanwaltschaft das Ermittlungsver-
fahren zu führen hat.

(5) Die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft für
das Hauptverfahren richtet sich nach der des Gerichts
(§ 36).

(6) [aufgehoben durch BGBl I 2016/121]
(7) Liegt der Ort, an dem die Straftat ausgeführt

wurde oder ausgeführt werden sollte, in einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Union, so hat die
Staatsanwaltschaft unverzüglich bei ihr einlangende
Anzeigen eines Opfers mit Wohnsitz im Inland an die
zuständige Behörde des anderen Mitgliedstaates wei-
terzuleiten, es sei denn, dass diese Straftat der inländi-
schen Gerichtsbarkeit unterliegt. Von der Übermitt-
lung kann abgesehen werden, wenn

1. die Tat und die für ihre Verfolgung wesent-
lichen Umstände der zuständigen ausländischen Be-
hörde bekannt sind, oder
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2. dem Opfer die Anzeige im Ausland möglich
gewesen wäre, es sei denn, dass es sich um eine Straftat
mit schweren Folgen handelt.

IdF BGBl I 2004/19, I 2009/52, I 2016/26 und 121

Anm.  I.  Die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft nach
dem Tatort ist die primäre und wichtigste. Besondere Zustän-
digkeiten bestehen ua für Jugendstrafsachen (§ 29 JGG).
Subsidiär kommen jene Orte in Betracht, an denen der
(letzte) Wohnsitz des Beschuldigten bestanden hat oder er
betreten wurde (Abs 2).

II.  Ist die Zuständigkeit vorerst unklar, hat jene Staats-
anwaltschaft einzuschreiten, die zuerst von einer Straftat
erfahren hat. Nach Klärung der Zuständigkeit hat sie das
Ermittlungsverfahren unter Beachtung der Verständigungs-
pflichten abzutreten (s auch § 25a). Kann die Zuständigkeit
überhaupt nicht erhoben werden, hat die Generalprokuratur
eine Staatsanwaltschaft als zuständig zu bestimmen.

III.  Im Hauptverfahren richtet sich die Zuständigkeit
der Staatsanwaltschaft nach jener des Gerichts.

Abtretung
§ 25a. (1) Eine Staatsanwaltschaft, die sich für

unzuständig erachtet, hat die keinen Aufschub dulden-
den Anordnungen zu treffen und sodann das Ermitt-
lungsverfahren der zuständigen Staatsanwaltschaft ab-
zutreten.

(2) Eine unzuständige Staatsanwaltschaft hat bei
ihr einlangende Anzeigen, Berichte und Rechtshilfe-
ersuchen an die zuständige weiterzuleiten.

Eingefügt durch BGBl I 2016/121

Anm.  Zur örtlichen Zuständigkeit s § 25.
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Zusammenhang
§ 26. (1) Das Ermittlungsverfahren ist von der-

selben Staatsanwaltschaft gemeinsam zu führen, wenn
ein Beschuldigter der Begehung mehrerer strafbarer
Handlungen verdächtig ist oder mehrere Personen an
derselben strafbaren Handlung beteiligt sind (§ 12
StGB). Gleiches gilt, wenn mehrere Personen der
Begehung strafbarer Handlungen verdächtig sind,
die sonst in einem engen sachlichen Zusammenhang
stehen.

(2) Bei der Bestimmung der Zuständigkeit nach
Abs. 1 sind besondere Vorschriften anderer Gesetze
zu beachten. Des Weiteren zieht die Staatsanwalt-
schaft, die für das Ermittlungsverfahren wegen einer
Straftat zuständig ist, für die im Hauptverfahren
ein Gericht höherer Ordnung zuständig wäre (§ 37
Abs. 2), das Verfahren wegen anderer Straftaten an
sich; im Übrigen entscheidet die Zuständigkeit für den
unmittelbaren Täter, wenn jedoch keiner dieser Fälle
vorliegt, das Zuvorkommen. Im Fall eines vorläufigen
Rücktritts von der Verfolgung ist Abs. 1 nicht anzu-
wenden.

(3) Im Verhältnis zur WKStA ist ein Zusam-
menhang nach den vorstehenden Bestimmungen nicht
anzunehmen, wenn das Verfahren wegen der Straf-
taten, die eine Zuständigkeit der WKStA begründen
würde, im Hinblick auf die Dauer und den Umfang der
Ermittlungen oder das Gewicht der Straftat von unter-
geordneter Bedeutung ist.

IdF BGBl I 2004/19, I 2007/93, I 2009/40, 142, I 2010/108
und I 2014/71

Anm.  Die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft nach
dem Zusammentreffen kann ihre Begründung finden in der
subjektiven Konnexität, der objektiven Konnexität und der
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